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  verabschiedet auf der 7384. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 17. Februar 2015 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf die in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und 
Grundsätze und in Bekräftigung seiner uneingeschränkten Achtung der Souveränität, der 
Unabhängigkeit und der territorialen Unversehrtheit der Ukraine, 

 mit dem Ausdruck 
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8. Festlegung der Modalitäten für eine volle Wiederaufnahme der sozialen und wirt-
schaftlichen Beziehungen; dies umfasst Sozialtransfers wie Pensionszahlungen und andere 
Zahlungen (Einkünfte und Bezüge, rechtzeitige Begleichung aller Rechnungen für Versor-
gungsleistungen, Wiederaufnahme der Besteuerung innerhalb des rechtlichen Rahmens der 
Ukraine).  

Zu diesem Zweck stellt die Ukraine die Kontrolle über das Segment ihres Bankensystems 
in den vom Konflikt betroffenen Gebieten wieder her, und nach Möglichkeit wird ein in-
ternationaler Mechanismus zur Erleichterung derartiger Transfers geschaffen. 

9. Wiederherstellung der vollen Kontrolle über die Staatsgrenze durch die ukrainische 
Regierung im gesamten Konfliktgebiet, die am ersten Tag nach den lokalen Wahlen und 
nach der umfassenden politischen Regelung (lokale Wahlen in den gesonderten Regionen 
der Verwaltungsgebiete Donezk und Lugansk auf der Grundlage des Gesetzes der Ukraine 
und einer Verfassungsreform) endet; diese Regelung soll bis Ende 2015 finalisiert werden, 
vorausgesetzt, dass Absatz 11 in Absprache und im Einvernehmen mit Vertretern der ge-
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–  Beteiligung von Organen der lokalen Selbstverwaltung an der Ernennung der Lei-
ter der Staatsanwaltschaften und Gerichte in den gesonderten Regionen der Ver-
waltungsgebiete Donezk und Lugansk; 

–  Möglichkeit für zentrale Regierungsstellen, Vereinbarungen mit Organen der loka-
len Selbstverwaltung betreffend die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Ent-
wicklung der gesonderten Regionen der Verwaltungsgebiete Donezk und Lugansk 
zu initiieren; 

–  Staatliche Unterstützung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der ge-
sonderten Regionen der Verwaltungsgebiete Donezk und Lugansk;  

–  Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den gesonderten Re-
gionen der Verwaltungsgebiete Donezk und Lugansk mit Regionen der Russi-




